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Der Rechtsschutz der Bürgerinnen

und Bürger wird weiter ausgebaut

Am 25. Juni stimmen Bündnerinnen und
Bündner über den Erlass eines Gesetzes

über die Anpassung von Gesetzen
an die Europäische Menschenrechtskonvention

(EMRK) und an das Bundesgesetz
über die Organisation der Bundes-

rechtspflege (OG) ab. 22 Gesetze des
Kantons Graubünden widersprechen Art.
6 Ziff. 1 der EMRK und Art. 98a des
Bundesrechtspflegegesetzes.

Mit den Erlass eines Gesetzes über
die Anpassung von Gesetzen an Art. 6

Ziff. 1 EMRK und Art. 98a OG sollen
diese 22 Gesetze an übergeordnetes
Recht angepasst werden. Sämtliche
Änderungen räumen den Betroffenen das
Recht ein, Verfügungen und Entscheide
von Behörden in den betreffenden
Sachgebieten von einem unabhängigen
kantonalen Gericht überprüfen zu
lassen, wo das heute noch nicht möglich
ist. Damit wird der Rechtsschutz der
Bürgerinnen und Bürger weiter ausgebaut.

Art. 6 Ziff. 1 EMRK bestimmt, dass
jedermann, der in ein zivil- oder
strafrechtliches Verfahren verwickelt ist,
die Möglichkeit haben muss, mit seiner
Sache vor ein unabhängiges und
unparteiisches Gericht zu gelangen. Dieser
Anspruch gilt auch für gewisse
Verwaltungsverfahren. Gemäss Art. 98a OG
müssen die Kantone in bestimmten Fäl¬

len vorsehen, dass als letzte kantonale
Instanzen richterliche Behörden
entscheiden.

Nach der Praxis des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte und
des schweizerischen Bundesgerichtes
können die kantonalen Regierungen
nicht als richterliche Behörden
betrachtet werden. Dies hat zur Konsequenz,

dass in all jenen Fällen, die unter
den Anwendungsbereich von Art. 6

Ziff. 1 EMRK und Art. 98a OG fallen, die
Regierung im Kanton nicht mehr als
letzte Instanz entscheiden darf. Damit
muss auch der Kanton Graubünden alle
Gesetzesbestimmungen ändern, die dieser

Gerichtspraxis und damit dem
einschlägigen Recht widersprechen. Dieser
Auftrag ist zwingend.

Das neue Gesetz sieht nun vor,
dass solche Entscheide der Regierung
oder der kantonalen Departemente auf
dem Gebiet des Zivil- und Strafrechts
beim Kantonsgericht angefochten werden

können. Auf dem Gebiet des
Staats- und Verwaltungsrechtes soll als
richterliche Instanz das Verwaltungsgericht

zur Verfügung stehen.

Die Bündner Regierung und der
Grosse Rat, der dieser Vorlage mit 99:0
Stimmen zugestimmt hat, sind der
Meinung, dass dieses neue Gesetz den
Anforderungen von Art. 6 Ziff 1 EMRK
und Art. 98a OG optimal Rechnung
trägt.

Die Vorlage wurde von den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
gutgeheissen.
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